Südbayrische Motocross-Clubsport Serie

Anmeldung zum MX Jugend Lehrgang am 8./9.Mai 2010





Auf der Moto Cross Strecke in Penzberg

	Vorname
	Name

	Strasse
	Plz. Wohnort

	Telefon
	Fax

	E-Mail.
	Klasse                                 Start Nr.

	Lizenz- / Clubausweis Nr.
	ADAC Jugendausweis Nr. 


Anmeldung ist verbindlich.
 Meldeschluss ist der 30.04.10

    Ort / Datum





    Unterschrift Fahrer

______________________________________________________________________________________________

Unterschrift gesetzl. Vertreter

______________________________________________________________________________________________

Lehrgang nur für Eingeschriebene Fahrer der Klassen 1;2;3;MX 2 bis 21 Jahre
20,00 € Lehrgangsgebühr (fällig bei Anmeldung)

Kurzes Profil des Teilnehmers

Seit wann fährst du MX ?



___________________________________________

Dein erstes Rennen ?




___________________________________________

Deine Platzierungen in der Serie 2009

___________________________________________

Vorläufiger Zeitplan: 





Beginn    Sa. 8.5.10 um 9.00









Ende       So.  9.5.10 gegen 16.00

Änderungen nach Anmeldeschluss möglich

Bekanntgabe im Internet www.suedbayernserie.de

Anmeldung zurück an:



Verpflegung bitte selber mitbringen!
Stefan Grünwald







Scheibenergasse 7

85305 Jetzendorf

Tel.0172/6444011







Haftungsverzicht auf der Rückseite bitte unterschreiben !!!!!

     Die Ansprechpartner der Südbayernserie

Erklärungen der Fahrer zum Ausschluss der Haftung

Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung 

für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden, soweit kein Haftungsausschluss vereinbart wird.

Die Fahrer erklären mit Abgabe dieser Anmeldung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit

den Veranstaltungen entstehen, und zwar gegen

· die FIM, UEM, den DMSB e.V., die Mitgliedsorganisationen des DMSB, Deutsche Motorsport Wirtschaftsdienst GmbH,
· deren Präsidenten, Mitglieder, Geschäftsführer, Generalsekretäre, hauptamtliche Mitarbeiter und sonstigen Organe

· den ADAC e.V., ADAC Motorsport GmbH, die ADAC Gaue und die ADAC Ortsclubs, deren Präsidenten, Vorstände, Geschäftsführer, Generalsekretäre, Mitglieder und hauptamtliche Mitarbeiter, den Promotor/Serienorganisator, 
· den Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer, Behörden, Renndienste und alle anderen Personen und Ehrenamtlichen die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen,
· den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu benutzenden Straßen samt Zubehör verursacht werden, und
· die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen
außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen;
gegen
· die anderen Teilnehmer, deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge,
· den/die eigenen Fahrer, Mitfahrer und eigene Helfer
verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Motocross Wettbewerb (Training, Wertungsläufe) entstehen, außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen.
Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Anmeldung allen Beteiligten gegenüber wirksam.
Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt.
Im Falle einer im Laufe der Veranstaltung eintretenden oder festgestellten Verletzung bzw. im Falle von gesundheitlichen Schäden, die die motorsportliche Tauglichkeit auf Dauer oder vorübergehend in Frage stellen können, entbindet der/die Unterzeichnende alle behandelnden Ärzte – im Hinblick auf das sich daraus unter Umständen auch für Dritte ergebende Sicherheitsrisiko – von der ärztlichen Schweigepflicht gegenüber den bei der Veranstaltung an verantwortlicher Stelle tätigen Offiziellen (Rennarzt, Rennleiter, Schiedsrichter).
Mit Abgabe der Anmeldung nimmt der Halter/Fahrer davon Kenntnis, dass Versicherungsschutz im Rahmen der Kraftverkehrsversicherung (Kfz-Haftpflicht, Kasko- und Insassen-Unfall-Versicherung) für Schäden bei der Veranstaltung nicht gewährt wird. Er verpflichtet sich, auch den Eigentümer des eingesetzten Fahrzeugs davon zu unterrichten.






Unterschrift Fahrer









______________________________






Unterschrift gesetzl. Vertreter









______________________________






Unterschrift gesetzl. Vertreter









__________________________
Zusatz zum Haftungsausschluß

Hiermit erkläre ich zusätzlich zum Haftungsverzicht, das auch bei einer Verletzung keinerlei Ansprüche gegenüber folgenden Behörden, Vereinen und Übungsleitern und Helfern geltend gemacht werden kann.

Kostenaufwand bei Verletzungen trägt der Teilnehmer selbst bzw. über eigene Versicherung.

· die FIM, UEM, den DMSB e.V., die Mitgliedsorganisationen des DMSB, Deutsche Motorsport Wirtschaftsdienst GmbH,
· deren Präsidenten, Mitglieder, Geschäftsführer, Generalsekretäre, hauptamtliche Mitarbeiter und sonstigen Organe

· den ADAC e.V., ADAC Motorsport GmbH, die ADAC Gaue und die ADAC Ortsclubs, deren Präsidenten, Vorstände, Geschäftsführer, Generalsekretäre, Mitglieder und hauptamtliche Mitarbeiter, den Promotor/Serienorganisator, 

· den Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer, Behörden, Renndienste und alle anderen Personen und Ehrenamtlichen die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen,

· den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu benutzenden Straßen samt Zubehör verursacht werden, und

· die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen

· die anderen Teilnehmer, deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge,

· den/die eigenen Fahrer, Mitfahrer und eigene Helfer

Lampertshausen den, 20.02.09






Unterschrift gesetzl. Vertreter
__________________________________





Unterschrift gesetzl. Vertreter
__________________________________
